
 

 
 

Als gewerblicher Einkäufer müssen Sie 
Sonnenbrillen in kurzer Zeit beurteilen. Sie 
haben wenig Zeit  -  doch zugleich die Ver-
antwortung. 
 
Dieser Kurz-Check hilft Ihnen beim Einkauf siche-
rer Sonnenbrillen. Sie können die Produkte an-
hand der folgenden Fragen selbst prüfen (gilt für 
Sonnenbrillen, die ohne Korrekturbrillengläser aus-
geführt sind). 

Wenn Sie jede der Fragen mit „Ja“ beantworten können, 
ist die Sonnenbrille aller Voraussicht nach sicher. Bei 
einem oder mehreren „Nein“ sollten Sie den Rat der  
niedersächsischen Gewerbeaufsicht einholen. 

Sonnenbrillen sind Verbraucherprodukte im Sinne 
des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) und  
persönliche Schutzausrüstungen entsprechend der 
8. Verordnung zum ProdSG. 
 
Zum Schutz der Verbraucher verpflichtet das  
Produktsicherheitsgesetz Hersteller, Importeure,  
Bevollmächtigte und Händler sicherheitstechnisch 
einwandfreie Produkte auf den Markt zu bringen. 
Deshalb empfehlen wir, sich vom Hersteller die  
notwendige EG-Konformitätserklärung aushändigen 
zu lassen. 

Kurzer Sonnenbrillencheck 

CE-Kennzeichnung  

Beipackzettel (u. a. Name und Anschrift des  
Herstellers, Filterkategorie) 

Filterkategorie nach DIN EN 1836 
(Cat. 0, 1, 2, 3 oder 4)  

Warnung „Nicht verkehrstauglich“ oder ein  
entsprechendes Symbol  
bei Kategorie 4  

Hinweise zur Pflege und Reinigung    

Warnhinweis „Nicht für direkten Blick in die  
Sonne“  

Ja Nein 
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Für Informationen rund um den technischen 
Verbraucherschutz stehen Ihnen die umseitig 
genannte Dienststelle der Gewerbeaufsichtsver-
waltung sowie das Internet unter: 
 
www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de 
 
zur Verfügung. 

 
Gewerbeaufsicht 
in Niedersachsen 

Ratgeber 

Niedersachsen 

 
Sonnenschutz: 
Augen auf beim  
Brillenkauf! 
 
Informationen für Händler 

0 > 80% ≤ 100% sehr helle 
Filter 

kein Lichtschutz 

1 > 43% ≤ 80% helle bis mitt- 
lere Filter 

leichter 
Lichtschutz 

2 > 18% ≤ 43% dunkle  
Universal- 
filter 

gut verwendbar 
in Mitteleuropa 

3 > 8% ≤ 18% sehr dunkle 
Filter 

Tropen, 
Subtropen, 
Hochgebirge, 
helle Wasser- 
flächen, Sand 

4 > 3% ≤ 8% extrem dunkle 
Filter 

nur bei extremen 
Bedingungen: 
Schneeflächen, 
Gletscher; 
für den 
Straßenverkehr  
nicht geeignet 
 

 
         Lichtdurch-     Beschrei-          Verwendung 
         lässigkeit        bung  

 
Die folgende Tabelle beschreibt die 
Charakteristik der einzelnen Filter- 
kategorien (0 bis 4 nach DIN EN 1836) 


